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Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2024 Verkündet am 5. Juli 2024 Nr. 159 

 

Jahresabschluss 
Die Bremer Stadtreinigung - Anstalt öffentlichen Rechts 

für das Wirtschaftsjahr 2023 

Gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 1 und 3 Ortgesetz über die Errichtung der Die Bre-
mer Stadtreinigung, Anstalt öffentlichen Rechts, vom 14. November 2017 (Brem.GBl. 
S. 490) i.V.m. § 6 Absatz 5 Nummer 7 Bremisches Kommunalunternehmensgesetz 
(BremKuG) vom 14. November 2017 (Brem.GBl. S. 486) hat der Verwaltungsrat der 
Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt öffentlichen Rechts, mit folgendem Beschluss den 
Jahresabschluss genehmigt und dem Vorstand die Entlastung erteilt: 

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Abschlussprüfung für das Wirt-
schaftsjahr 2023 zur Kenntnis und stellt den Jahresabschluss 2023 fest. Der Verwal-
tungsrat beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 354 266,69 EUR auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

Der Verwaltungsrat entlastet den Vorstand der Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt 
öffentlichen Rechts, für das Geschäftsjahr 2023. 

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2023 

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung 2023 

Anlage III: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 
gez. Staatsrätin Irene Strebl 

Vorsitzende des Verwaltungsrates 
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Anlage I 

Die Bremer Stadtreinigung - Anstalt öffentlichen Rechts, Bremen 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 

Bilanz 

 

AKTIVA PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 2.500.000,00 2.500.000,00

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie II. Rücklagen

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.382.204,18 4.451.625,73 1. Allgemeine Rücklage 5.870.437,00 5.870.437,00

2. Geleistete Anzahlungen 1.521.228,41 255.968,94 2. Zweckgebundene Rücklage 8.901.803,61 8.901.803,61

5.903.432,59 4.707.594,67 14.772.240,61 14.772.240,61

II. Sachanlagen III. Bilanzverlust

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 1. Verlustvortrag -5.851.768,94 -6.230.755,45

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 21.103.208,05 13.077.443,64 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 354.266,69 378.986,51

2. Technische Anlagen und Maschinen 286.281,96 338.872,46 -5.497.502,25 -5.851.768,94

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.580.725,09 2.099.652,12

4. Geleistete Anzahlungen 0,00 5.518.791,75 11.774.738,36 11.420.471,67

23.970.215,10 21.034.759,97

III. Finanzanlagen B. Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen der

Beteiligungen 4.017.948,00 4.017.948,00 öffentlichen Hand 2.025.286,25 769.659,94

33.891.595,69 29.760.302,64

B. Umlaufvermögen C. Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.417.790,42 11.678.752,66 2. Sonstige Rückstellungen 181.170.625,50 198.774.845,61

2. Forderungen gegen die Freie Hansestadt Bremen 181.530.329,05 193.872.477,60 181.170.625,50 198.774.845,61

3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein D. Verbindlichkeiten

Beteiligungsverhältnis besteht 57.172,16 0,00 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.589.947,60 2.975.987,67

4. Sonstige Vermögensgegenstände 136.317,91 342.451,99 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Freien Hansestadt Bremen 319.064,16 310.513,14

187.141.609,54 205.893.682,25 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 4.568.376,93 3.602.412,99

II. Kassenbestand 5.649,52 5.649,52 4. Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckung 17.683.757,82 16.973.027,06

5. Sonstige Verbindlichkeiten 11.920,94 211.580,71

187.147.259,06 205.899.331,77 - davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

26.173.067,45 24.073.521,57

C. Rechnungsabgrenzungsposten 105.042,81 51.517,71 E. Rechnungsabgrenzungsposten 180,00 672.653,33

221.143.897,56 235.711.152,12 221.143.897,56 235.711.152,12
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Anlage II 

Die Bremer Stadtreinigung - Anstalt öffentlichen Rechts, Bremen 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 

Gewinn- und Verlustrechnung 

 

  

2023 2022

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 106.747.808,84 100.494.675,16

2. Sonstige betriebliche Erträge 4.426.191,39 8.513.531,94

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren -833.210,52 -915.456,12

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -83.004.319,31 -77.734.598,63

4. Personalaufwand

a) Löhne, Gehälter und Bezüge -12.119.013,31 -11.108.450,99

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -3.166.762,70 -3.160.766,70

- davon für Altersversorgung EUR 711.686,68

  (Vorjahr: EUR 782.952,91)

c) Sonstiger Personalaufwand -7.168,33 -58.188,90

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.010.806,56 -3.135.672,63

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -26.138.472,20 -13.187.332,66

7. Erträge aus Beteiligungen 4.218.905,82 7.347.634,23

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12.866.556,07 20.904,67

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -163.918,00 -5.875.472,07

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -703.012,40 -789.423,27

11. Ergebnis nach Steuern 112.778,79 411.384,03

12. Sonstige Steuern 241.487,90 -32.397,52

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 354.266,69 378.986,51

14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -5.851.768,94 -6.230.755,45

15. Bilanzverlust -5.497.502,25 -5.851.768,94
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Anlage III 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Die Bremer Stadt-
reinigung Anstalt öffentlichen Rechts, Bremen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2023 den am 28. Mai 2024 in Bremen unterzeichneten unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Die Bremer Stadtreinigung Anstalt öffentli-
chen Rechts, Bremen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Die Bremer Stadtreinigung Anstalt 
öffentlichen Rechts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 und  

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
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unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irr-
tümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 
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- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insge-
samt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Bremen, 28. Mai 2024 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. gez. 
Zypress Renken 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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